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Regeste

Direkte Bundessteuer, Jahressteuer auf Liquidationsgewinn, fiktiver Einkauf in die
berufliche Vorsorge; Art. 37b DBG.Gibt der selbständig Erwerbstätige seine Tätigkeit im
Alter von 79 Jahren definitiv auf, könnte er im Zeitpunkt der Erwerbsaufgabe weder einer
Einrichtung der beruflichen Vorsorge beitreten noch Einkaufsbeiträge in eine solche
Einrichtung einzahlen. Deshalb besteht kein Raum für eine privilegierte Besteuerung im
Sinn von Art. 37b Abs. 1 Satz 3 DBG. Ob dies auch dann gilt, wenn der Steuerpflichtige die
selbständige Erwerbstätigkeit nach dem 65., aber vor dem 70. Altersjahr aufgibt, kann offen
bleiben (Verwaltungsgericht, B 2013/275).Entscheid vom 24. März
2015BesetzungPräsident Eugster; Verwaltungsrichter Linder, Heer, Rufener, Bietenharder;
Gerichtsschreiber ScherrerVerfahrensbeteiligteA.Y. und B.Y., Beschwerdeführer,vertreten
durch Buchhaltungs- und Treuhand AG, Kriessernstrasse 40, 9450 Altstätten
SG,gegenVerwaltungsrekurskommission des Kantons St. Gallen, Unterstrasse 28, 9001 St.
Gallen,Vorinstanz,undKantonales Steueramt, Davidstrasse 41, 9001 St.
Gallen,Beschwerdegegner,sowieEidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte
Bundessteuer, Eigerstrasse 65, 3003 Bern,Beschwerdebeteiligte,Gegenstanddirekte
Bundessteuer (Jahressteuer 2011)Das Verwaltungsgericht stellt fest:
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